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Dienste leisten. Die Bera-

tungsstellen der Pro Senectu-
te (Adressen in diesem Heft)
und die SAHB, Schweiz.

Hilfsmittelberatung für Be-

hinderte und Betagte
(01/833 2020) geben Ihnen
gerne Auskunft. Beim Tele-
Alarm sind zwei verschiede-
ne Systeme zu unterschei-
den: Einmal jenes, bei dem
Sie am Handgelenk oder um
den Hals einen kleinen Sen-

der tragen, den Sie im Notfall
auslösen. Der Alarm wird
dann entweder bei einer an-
geschlossenen Alarmzentrale
registriert oder bei Adressen,
die Sie angegeben haben. Das

andere System eignet sich
vor allem dann, wenn Sie

kaum mehr die Wohnung
verlassen. An einer Tür in Ih-
rer Wohnung (WC/Küche)
wird ein Sensor installiert,
der den Alarm übers Telefon
auslöst, wenn die Türe nach
einem bestimmten Zeitinter-
vall nicht mehr bewegt wird.

Claude C/iafe/am

Recht
Pflichtteilsrechte der
Kinder verletzt?
Meine Trau und z'c/i haben ge-

^enseif/^ ein Testament ge-
macht, das dem überlebenden

Ehegatten die .ganze Hinterlas-
senscha/t zufallen lässt. Die
Hinder sollen das Erbe erst an-
treten können, wenn beide Ebe-

patten .gestorben sind. Besteht

nun beim Tode eines Ehegatten
eine Erbengemeinschaft? Hön-
nen die Hinder von Gesetzes we-

gen die Teilung verlangen, oder

müssen sie warten, bis beide

Ehegatten gestorben sind?

Die beidseitigen Testamente
mit der Einsetzung des über-
lebenden Ehegatten als AI-
leinerbe verletzen die Pflicht-
teilsrechte der Kinder. Die
Kinder könnten somit durch
Herabsetzungklage die Aus-

richtung ihrer Pflichtteile
verlangen.

Doch, je nach dem, wie
sich Ihr Erbe zusammensetzt,
können Sie und Ihre Frau
durch Abschluss eines Ehe-

Vertrages, der von einem No-
tar zu beurkunden ist, zum
gewünschten Ergebnis gelan-
gen, dass das Erbe den Kin-
dem erst nach dem Ableben
beider Ehegatten zugeht. Ich
empfehle Ihnen, sich beim
Notariat beraten zu lassen.

Ohne den Abschluss eines

Ehevertrages wäre es mög-
lieh, im Testament dem über-
lebenden Ehegatten die Nutz-
niessung am Erbteil der Kin-
der einzuräumen. Dies wäre
rechtlich zulässig.

Erbverzicht zugun-
sten des überleben-
den Ehegatten
Wir haben 7959 beim Notar
einen Ehevertrag abgeschlossen.
7984 Hessen wir diesen nofari-
el? au/beben und durch einen
anderen ersetzen. Die Texte der

beiden Verträge wurden vor dem

/nkra/ttrefen des neuen Ebe-
rechts verfasst. Hönnen wir
trotzdem davon ausgeben, dass

unser Wü/e, die Teilung unseres

dereinstigen Nachlasses erst
nach dem Ableben des zweitver-
sterbenden Ehegatten zu vollzie-

Fitness - im Alter erst recht
Dass körperliche Fitness gerade im Alter die Lebensqualität entscheidend heben und
verlängern kann, ist keine neue Erkenntnis. In unserem traumhaften Open-Air-Fitness-
center können Sie schon ab Fr. 695 - (netto) jährlich einen wesentlichen Beitrag an
Ihr Wohlbefinden leisten. Dies wird zudem honoriert von den meisten Krankenkas-
sen, die einen Beitrag bis Fr. 500 - pro Jahr leisten. Wir informieren Sie gerne und
würden uns freuen, wenn Sie unverbindlich bei uns hereinschauen oder ein kosten-
loses Probetraining absolvieren würden (Telefon 820 03 11

SPORT-FITNESS-CENTER SCHUMACHER, Am Stadtrand 46, 8600 Dübendorf

heu, unanfechtbar bleibt. Müs-
sen allenfalls die Quoten 3/76
respektive 73/76 geändert wer-
den? Nach 40 Ehe/'ahren kann
ich mir eine Wiederverheiratung
eines überlebenden Ehegatten
kaum mehr vorstellen. Wäre ei-

ne Änderung von diesbezügli-
eben Klauseln empfehlenswert?

Der Ehevertrag aus dem Jahre
1959, worin Sie den (altrecht-
liehen) ordentlichen Güter-
stand der Güterverbindung
beibehielten und den Vor-
schlag an den überlebenden
Ehegatten zuwiesen, ist heute
noch gültig. Gemäss den

übergangsrechtlichen Be-

Stimmungen behalten Ehe-

Verträge in Anwendung des

alten Rechts ihre Gültigkeit
auch unter der Geltung des

neuen Rechts. Sie müssen al-
so diesbezüglich nichts vor-
kehren.

Der Erbvertrag von 1984
wirft nach der Lehre keine
übergangsrechtliche, jedoch
materiellrechtliche Fragen
auf. Nämlich, ob der Erbver-

trag, der sicherlich mit der
altrechtlichen Bestimmung
von Art. 473 ZGB in Einklang
stand, mit der gleichnamigen
neurechtlichen Bestimmung
in Widerspruch steht. Bei der

Einführung des neuen Art.
473 ZGB entstand eine breite
juristische Debatte zur Frage,
ob die verfügbare Quote, d.h.
der Erbanteil, der neben dem
Nutzniessungsanteil zu Ei-

gentum zugewiesen werden
kann, 1/8, 2/8 oder 3/8 des

Nachlassvermögens beträgt.
Diese Streitfrage wurde von
der Rechtsprechung noch
nicht gelöst. Die überwiegen-
de Lehre ist der Auffassung,
dass die verfügbare Quote 1/8
beträgt. In diesem Sinne
könnte der Erbvertrag den
neuen Art. 473 ZGB verlet-
zen. Diese Problematik dürfte
aber in Ihrem Fall kaum von
wesentlicher Bedeutung sein,
nicht nur weil die Differenz
bloss 1/16 beträgt, sondern

für die Ze/f/upe /'st es auf-

grund der v/e/en verseb/e-

denen kanfona/en Steuer-

recbt//cben Ordnungen
n/ebt mög/ieb,

iteuerrec/if/»c/ie
Anfragen
zu beantworten.

Fmpfeb/enswert /st d/'e

f/'nbo/ung e/ner Auskunft
der Kanto/ia/en Steuer-

verwa/tung.

Redaktion Ze/t/upe

auch weil, wie ich Ihrem bei-

gelegten Ehevertrag entneh-
me, in den Nachlass aufgrund
der Vorschlagszuweisung an
den überlebenden Ehegatten
durch den Ehevertrag nur das

Eigengut des verstorbenen
Ehegatten gelangt.

Die Klauseln betreffend
der Wiederverheiratung kä-

men nur im Falle der Wieder-
Verheiratung des überleben-
den Ehegatten zur Anwen-
dung und dürften, wovon Sie

ja ausgehen, toter Buchstabe
bleiben. In diesem Sinne
dürfte eine Aufhebung dieser
Klauseln nicht nötig sein.

Was ist ein Beistand,
was ein Vormund?
Was versteht man unter Bei-
stand und was unter Vormund?
Hann ein Beistand über das

Bankkonto einer ihm anverfrau-
ten Person ver/ugen oder dieses

sperren? Hann er den AHV-Aus-
weis wegnehmen oder die Ben-
ten seihst einziehen, Briefe und

Schr/ftenordner wegnehmen?

Neben der Vormundschafts-
behörde und der Aufsichts-
behörde kennt das Vormund-
schaftsrecht drei vormund-
schaftliche Organe, nämlich
den Vormund, den Beirat
und den Beistand.

Der Vormund hat die ge-
samten persönlichen und
vermögensrechtlichen Inter-
essen des Bevormundeten zu
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wahren und ist dessen Vertre-
ter. Da der Vormund den Be-

vormundeten in allen rechtli-
chen Angelegenheiten ver-
tritt, kann er das Einkommen
und das Vermögen des Mün-
dels verwalten, darüber ver-
fügen usw. und ist berechtigt,
die entsprechenden nötigen
Unterlagen zu beziehen.

Der Beirat kann für einzel-
ne wichtige Rechtsgeschäfte,
wie z.B. Prozessführung, Kauf
oder Verkauf von Grund-
stücken und Wertschriften,
Gewährung oder Aufnahme
von Darlehen usw., aber auch
für die Verwaltung des Ver-

mögens des Verheirateten
eingesetzt werden. Im Rah-

men seines Amtes hat der Bei-

rat die gleichen Rechte und
Pflichten wie der Vormund.

Der Beistand kann unter
bestimmten Voraussetzun-

gen als Vertreter der verbei-
ständeten Person oder als

Vermögensverwalter einge-
setzt werden. Er wird aber oft
auch als allgemeiner Berater

eingesetzt. Wesentlich bei der
Beistandschaft ist, dass sie

keinen Einfluss auf die Hand-
lungsfähigkeit der verbeistän-
deten Person hat. Somit kann
der Beistand nicht gegen den
Willen der verbeiständeten
Person handeln. Somit, wenn
der Verbeiständete seinem
Beistand z.B. die Einkorn-
mens- und Vermögensver-
waltung nicht übertragen
will, ihm keine Unterlagen
aushändigen will usw., ist der
Beistand nicht berechtigt,
entsprechende Massnahmen
eigenmächtig vorzunehmen.
Nötigenfalls müsste die Vor-
mundschaftsbehörde die Ein-

setzung eines Beirates oder
Vormundes anstelle des Bei-
Standes prüfen, wobei dem
Betroffenen Verfahrensrechte
zustehen.

In der Praxis wird zwar oft
die Stellung des Beistandes

derjenigen des Vormundes
stark angenähert. Das ändert
jedoch nichts daran, dass

rechtlich die dargelegten,
recht erheblichen Unter-
schiede bestehen.

Ferienhaus verkaufen
oder verschenken?
Mein re«ovaf/o«sbec/ür/H£es Fe-

rienfräusdzerc im Tessm möchte
leb meiner £«keh'« übergebe«.
So/1 icb es ibr zum einstige«
Kau/preis verkaufe« a«d ibr das

Ge/d «zustecke«» oder ibr das

Häuscbe« scbe«ke«? Meine £«-
ke/i« bat kei« Vermöge«. Wie

fabre« wir am beste«?

Vorweg möchte ich darauf
hinweisen, dass sowohl bei
einem Verkauf als auch bei
einer Schenkung des Ferien-
hauses im Kanton Tessin No-
tariats- und Grundbuchko-
sten anfallen werden. Im
übrigen ist es für uns auf-
grund der Verschiedenheit
der vielen kantonalen Steuer-

Ordnungen nicht möglich,
die Steuerfolgen bei Vermö-
gensübertragungen detailliert
aufzuzeigen. Ich kann Ihnen
nur allgemeine Hinweise ge-
ben.

Bei einer Schenkung des

Ferienhauses wäre im Kanton
Tessin eine Schenkungssteuer
zu entrichten, die aufgrund
des Steuerwertes der ge-
schenkten Liegenschaft be-

messen wird. Näheres kön-
nen Sie durch eine Anfrage an
einen Tessiner Notar oder die
Tessiner Steuerverwaltung in
Erfahrung bringen.

Bei einem Verkauf der

Liegenschaft zum seinerzei-

tigen Erwerbspreis würde
eine allfällige Grundstückge-
winnsteuer entfallen. Hinge-
gen dürfte die Handände-
rungssteuer anfallen. Mögli-
cherweise, insbesondere bei
einem höheren jetzigen
Steuerwert als dem dama-

ligen Erwerbspreis, könnte
die Steuerverwaltung an-
nehmen, dass eine teilweise
Schenkung vorliegt und ent-
sprechend eine Schenkungs-

Das Hofe/ #n/f*i/nd Pf/ff.

Panorama-Sporffjofe/
67 74 Sörenberg
047 - 488 76 66

Ferien /"m Tjerri/cAien Wander- und Erf7o/ungsgeö/ef
am Fusse des ßrienzer Fofhorn

Sommerfr/f 7996:

7 Tage Ferien für nur
Fr. 490.- (Walbpens/onJ

fE/nzelz/mmerzuscblag: Fr. 60.-J

Informieren S/e s/'cb unverb/nd/zcd über a//e /Wog-
llcb/ce/fen, b/er /"n Sörenberg/

/~7 da, Ibr Sommerb/'f-Angebof /'nferess/erf m/'cb,
senden S/'e m/'r /bre f-fofel/'nformaf/'onenl

D /cb /'nferess/'ere m/'cb für einen 4ufenfbalf

VO/7 b/'s

Name Vorname

Adresse

PLZ Ort ZL 3/96
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Steuer erheben. Auch diesbe-

züglich sollten Sie konkrete
Angaben im Kanton Tessin

erfragen.
Sollten Sie Ihrer Enkelin

Geld «zustecken», so würden
Sie eine Schenkung vorneh-
men, die von der beschenk-
ten Person der Steuerbehörde
zu deklarieren wäre. In die-
sem Falle wäre die Beschenk-
te steuerpflichtig und die
Schenkungssteuer würde am
Wohnsitz der schenkenden
Person erhoben werden.

Ich hoffe, dass Ihnen diese

Angaben, wenn sie auch
zwangsläufig nur allgemeiner
Natur sind, dienlich sind.

Dr. iur. Marco ßiaggi

Beinleiden
Seit einem /ah?' hat mein Mann
f75/airri^) bei seinem fä^Zicben
Marsch Schmerzen in den Bei-

neu; das heisst heim Eerga??/ge-

hen beginnen die vorderen Mzzs-

keZ?? am Oberschenke/ und die

Wadenmnske/n zu schmerzen.

Aufder Ebene oder abwärts geht
es gut. Radiographier? haben

Abnützungserscheinungen am
.Rückgrat und eine VerkaZkung
der Aorta iZZiaca au/gezeigt. Der
Hausarzt meint, dass in diesem

Stadium nicht vieZ zu machen
sei. Wir haben es mit Radma
versucht - ohne /whZbarerz Er-

/big. Gibt es wirkZich keine wirk-
samen Therapien oder Medz'ka-

mente?

An der Diagnose einer arteri-
eilen Durchblutungsstörung
der Beine ist aufgrund Ihrer

Beschreibung wohl kaum zu
zweifeln. Typischerweise be-

ginnen die Schmerzen zuerst
in der Waden-, später auch in
der Oberschenkelmuskulatur,
weil gemessen an der Bela-

stung zuwenig Blut zur Verfü-

gung steht.
Die auf dem Röntgenbild

der Wirbelsäule sichtbaren
Verkalkungen der Aorta

Bauchschlagader) könnten
darauf hinweisen, dass auch
die nachfolgenden Adern in
den Beinen verkalkt und da-

mit eingeengt sind. Es gilt da-

her, vorerst alle schädlichen
Einflüsse möglichst auszu-
schalten. Das bedeutet Ver-
zieht aufs Rauchen, optimale
Einstellung des Blutdrucks,
Ausschluss einer Zucker-
krankheit, Kontrolle der Blut-
fette. Medikamente zur
Durchblutungsförderung spie-
len bei der Behandlung eine
untergeordnete Rolle, ein
Versuch zum Beispiel mit
Padma lohnt sich gelegent-
lieh trotzdem.

Wichtigste Massnahme
bleibt das sogenannte Geh-

training. Das bedeutet tägli-
ches zügiges Gehen über eine
definierte Wegstrecke. Bei
Auftreten der Muskelschmer-
zen muss trotz Beschwerden
durchmarschiert werden. Da-
durch kommt es zu einer all-
mählichen Verlängerung der
Gehstrecke bei nachweisli-
eher Verbesserung der arteri-
eilen Durchblutung. Sollte
Ihr Mann damit keinen Er-

folg haben, empfehle ich eine
fachärztliche Weiterabklä-

rung (unblutige Messung der

Durchblutungsverhältnisse,
Frage nach operativem Vor-
gehen).

'Dr. med. Reter KohZer

Versiehe
rangen

Dr. Hansruedi Berger

Kapitalabfindung
statt Rente:
Wenn die Pensions-
kasse klemmt
Feb werde i« zwei /ahreupeusio-
raert wad möchte mir das bei der

Pensionskasse a?7gesammeZfe

AZfersguthabe« wenigstens tez'Z-

weise awszabZen Zassen. Der
VerwaZter unserer Kasse bat
mein Gesuch abschZägig beant-

wortet mit dem Argument, das

RegZeme77f sehe die KapifaZaus-
zahiung nicht vor. Wissen Sie

einen Ausweg?

Das BVG (Bundesgesetz über
die berufliche Alters-, Hinter-
lassenen- und Invalidenvor-
sorge) sieht in Artikel 37, Ab-
satz 3, die Kapitalabfindung
als Alternative zur Rente aus-
drücklich vor, überlässt es

aber den einzelnen Kassen,
ob sie von dieser Möglichkeit
Gebrauch machen wollen.
Bei Ihrer Kasse scheint dies
nicht der Fall zu sein.

Immer mehr Kassen haben
seit der Einführung des BVG
im Jahre 1985 die Kapitalab-
findung in ihr Reglement auf-

genommen. Eher patriarcha-
lisch geführte Kassen weigern
sich hingegen standhaft mit
dem Argument, die Rente auf
Lebenszeit sei der einzig
gangbare Weg in einen finan-
ziell gesicherten Lebens-
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ein Problem?
hr
cor

Programm.

Wir sind Ihr Partner
mit dem kompletten

Name

Strasse

PLZ/Ort

HÖGG Liftsysteme AG
CH-9620 Lichtensteig
Telefon 074/715 34
neu ab 30.3.96: 071/98815 34

Rufen sie uns an und verlangen
Sie unsere Unterlagen.
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